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EPHESISCHE INSCHRIFTEN

1) Ein Agon der Ärzte unter dem Proconsul Tutilius Lupercus Pontianus.

IvE IV 1168 und VII 1, 4101b gehören beide zu der Serie von Texten, welche die

Preisträger bei den medizinischen Agonen auflisteten, die regelmäßig in Ephesos

stattfanden.1  IvE 1168 lautet in seiner jetzigen Fassung:

[-   -   -    -   -  o·de §n¤kh-]
[san tÚn] ég«[na t«n fiatr«n]
§p‹ fler°vw t[oË ÉAsklhpioË]
KailianoË [ ]
êrxontow t«n` [fiatr«n ]
Dhmhtr¤ou, é`g`[vnoyetoËntow]
t«n megãl[vn ÉAsklhpie¤vn ?].

Fragment 4101b lautet in seiner jetzigen Fassung:

[égayª] tÊx˙
[ÉAtilian“ ka‹ Lo]up°rkƒ Pontian“
[§p‹ fler°vw Ti. Kl]aud¤ou Dhmostrãtou

[KailianoË] ésiãrxou
[êrxontow t«n] fiatr«n Ko. BarhnoË
[ ég]v`noyetoËntow
[t«n megãlvn ÉA]s`klhpe¤vn

Die beiden Fragmente gehören offensichtlich zusammen. Was in Fragment 4101b ergänzt

wurde, scheint in Fragment 1168 erhalten. Fragment 1168 scheint die linke und 4101b die

rechte Hälfte ein und derselben Inschrift zu sein. Eine Kontrolle der Abklatsche bestätigte

1 Zu diesen Texten vgl. J. Keil, Österr. Jahresh. 8, 1905, 128ff.
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diese Vermutung.2 Nur wenige Buchstaben waren beim Spalten des Steines verloren

gegangen. Fügt man die Fragmente aneinander, entsteht die folgende Inschrift:

[égayª] tÊx˙
[  ` ` ` ` `  ` `]a`t`v [Lo]up°rkƒ Pontian“

§p‹ fler°vw T[i. K]l`aud¤ou Dhmostrãtou
KailianoË ésiãrxou,

êrxontow t«n` fiatr«n Ko. BarhnoË
Dhmhtr¤ou,  é`g`v`noyetoËntow
t«n megãl[vn ÉA]s`klhpe¤vn
[ N N ]

[o·de §n¤khsan tÚn ég«na t«n]
[fiatr«n: ]

Erhalten ist die datierende Überschrift einer Liste; der Rest der Liste mit den Namen der

Preisträger in den einzelnen Disziplinen fehlt.

Von den drei Buchstaben, welche auf die Lücke zu Beginn der zweiten Zeile folgen, ist das

Omega sicher, das Alpha ziemlich sicher gelesen. Der zweite Buchstabe wurde von J. Keil

als ein Gamma gedeutet; sichtbar sind die Senkrechte und eine rechte Querhaste. Die

Senkrechte ist zu weit vom Alpha entfernt, als daß der Buchstabe ein Gamma gewesen sein

könnte3. Es muß sich hier um ein Tau handeln, dessen linke Querhaste verloren ging. Man

darf also lesen --]a`t`v. Die Lesung trifft sich mit der glänzenden These, welche eben Olli

Salomies zu IvE 4101b Z.2 vorgetragen hat.4 Salomies führt aus, die Ergänzung

[ÉAtilian“ ka‹ Lo]up°rkƒ Pontian“ widerspreche dem statistischen Befund. Lupercus

Pontianus sei bei allen anderen Datierungen des Jahres 135 vor seinem Collegen Atilius

genannt. Die Reihenfolge der Consules dieses Jahres sei festgelegt gewesen, und so dürfe

man davon ausgehen, daß sie auch in der ephesischen Inschrift eingehalten wurde. Ferner

dürfe bei einer Datierung nach den Consules das Wort Ípãtoiw nicht fehlen. So ergänzte

2 Dieter Knibbe gestattete in gewohnter Großzügigkeit das Archiv des Österreichischen Archäologischen
Institutes zu benutzen.
3 So richtig von W. Eck gesehen.
4 Arctos, Acta Philologica Fennica 33 (1989) 170 - 6, nr. 2; W. Eck danke ich die Kenntnis dieser
Publikation.
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Salomies in 4101b [ényupãtƒ Lo]up°rkƒ Pontian“. Sein Vorschlag findet sich jetzt

am Stein bestätigt; die letzten drei Buchstaben von ényupãtƒ sind auf dem Fragment

erhalten. Tutilius Lupercus war (nach Salomies) im Jahre 153/4 Proconsul von Asia.

Die Chronik der Ärzte datiert zunächst nach dem Proconsul Asiae. Dann folgen drei interne

Datierungen des Collegiums: der Priester des Asklep, der Archon, ferner der Agonothet der

Asklepieia. Dieselbe vierfache Datierung findet sich auch in der Liste IvE 1162. Als Priester

fungierte im Jahre 153/4 Tib. Claudius Demostratus Caelianus; Archon des Collegiums war

Quintus Varinus Demetrius, der in der ephesischen Prosopographie neu ist.

Tib. Claudius Demostratus Caelianus war bereits als Priester des Collegiums bekannt. Als

die Ärzte den T. Statilius Crito mit einer Statue ehrten, war Caelianus Priester und L. Atilius

Varus der Archon des Collegiums (IvE III 719). Die Ehrung des Crito ist der früheste Beleg,

den wir von Caelianus kennen. Crito war Leibarzt Trajans; man wird kaum fehlgehen, wenn

man IvE 719 noch unter Trajan, spätestens in die ersten Jahre Hadrians, setzt. Im Jahre 129

ehrte Caelianus den Kaiser Hadrian als seinen persönlichen eÈerg°thw ka‹ svtÆr;

Caelianus hatte damals bereits Kinder, die er ausdrücklich in seine Widmung miteinbezog

(IvE V 1501). Im Jahre 132/3 war Caelianus Grammateus der Stadt (IvE II 278). Unter

Antoninus Pius ist ein Tib. Claudius Demostratus als Prytan der Stadt belegt (IvE V 1503).

Sollte es sich um dieselbe Person handeln, wäre der Grammateus von 132/3 einige Jahre

später Prytan von Ephesos geworden.

Ist nun der Demostratus Caelianus der Ärzteliste des Jahres 153/4 identisch mit dem Mann,

dessen Karriere anhand der Inschriften eben nachgezeichnet wurde? Dafür spricht, daß

Demostratus Caelianus in der obigen Liste als Asiarch erscheint; er hätte demnach seine

Karriere als Würdenträger der Provinz abgeschlossen. Der Grammateus, Prytan und Asiarch

Demostratus Caelianus müßte ein stattliches Alter erreicht haben.

Gegen eine solche Gleichsetzung spricht die Wendung §p‹ fler°vw in obiger Liste. Da

Demostratus Caelianus schon einmal Priester des Ärztecollegiums war (IvE 719), würde

man hier §p‹ fler°vw tÚ bÄ erwarten. In der Lücke von Zeile 4 reicht aber der Platz nicht aus,

um die Iteration unterzubringen. Dieses Detail wiegt schwer, falls die Chronik des

Ärztecollegiums exakt geführt wurde, wovon man zunächst einmal ausgehen darf. Es spricht

dafür, zwei verschiedene Personen gleichen Namens anzunehmen. Die Person, welche die

Texte IvE 278, 719, 1501, möglicherweise auch 1503, erwähnen, wäre Demostratus
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Caelianus maior. Der Priester der obigen Liste wäre Demostratus Caelianus minor. Über

weitere Angehörige der Familie s. H. Halfmann, Die Senatoren aus dem östl. Teil des

Imper. Rom. (1979), S. 182.

2) Stiftung eines Caesaris libertus.

Das Fragment IvE III 859a ist im Pflaster des Staatsmarktes verlegt; es ist in markanten

Buchstaben geschlagen, wie sie in Ephesos etwa im Zeitraum zwischen 50 vor und 50 nach

Chr. anzutreffen sind. Wir gaben dem Fragment die folgende Form:

Ga›on ÉIoÊlion Ka¤sarow épele[Êyeron NikÆforon, efiw tÚn ég«na]
tÚn t«n ÑRvma¤vn kayier≈san[ta dhnãria - - - ]
t∞i sunÒdvi efiw tØn §pitelesy[hsom°nhn ÑR≈mhi ka‹ Sebast«i ka‹]
t∞i ye«i yus¤an §p‹ t∞w flerçw e[ to›w]
katÉ §niautÚn ÉEfesÆoiw.

Der Caesaris libertus [Nicephorus] stiftete einem Verein Geld für ein Opfer. Das Opfer fand

alljährlich während der kleinen Epheseia statt.5

[Nicephorus] wurde als Name des Freigelassenen nach IvE 859 ergänzt; dort ist ein 'Augusti

libertus Nicephorus' belegt, der das Amt des Prytanen auf Lebenszeit übernommen hatte.

Am Ende der ersten Zeile liest man efiw tÚn ég«na] tÚn t«n ÑRvma¤vn; demnach hätte die

Stiftung dem Agon der Romaia gegolten. Diese Ergänzung läßt sich mit dem übrigen Text

nicht vereinbaren. Das Fragment nennt als Stiftungszweck ein bestimmtes Opfer, das

alljährlich bei den kleinen Epheseia stattfand. Epheseia und Romaia waren zwei

eigenständige Agone; somit lassen sich das Opfer am Agon der Epheseia und die angebliche

Widmung für den Agon der Romaia nicht unter einen Hut bringen.

Auch die Ergänzung der dritten Zeile beruht wieder auf IvE 859. Weil dort der Prytan

Nicephorus seine Freiheit dem Augustus verdankte, ergänzten wir hier ÑR≈mhi ka‹
Sebast«i. Nachdem aber der Stifter von 859a als 'Caesaris libertus' und gerade nicht als

'Augusti libertus' tituliert wird, ist die Ergänzung ÑR≈mhi ka‹ Sebast«i keineswegs

gesichert.

5 Theoretisch könnte auch eine Sachspende in der Lücke der zweiten Zeile angeführt gewesen sein.
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Soweit die negative Analyse; nun zum positiven Teil, der von einer zunächst unscheinbaren

Lesung ausgeht. Georgios Makris war es in einer epigraphischen Übung gelungen als letzten

Buchstaben der vierten Zeile den unverkennbaren Anstrich eines Sigmas auf einem

Papierabklatsch auszumachen. Damit war die Ergänzung der Zeile gesichert: §p‹ t∞w flerçw
•s[t¤aw t∞w pÒlevw.6 Das Opfer wurde am "heiligen Herd der Stadt" vollzogen. Der

Hestiasaal am Staatsmarkt ist von Fr. Miltner und W. Alzinger freigelegt worden.7

Doch die Lesung von G. Makris gestattete nicht nur die vierte Zeile zu ergänzen, sie brachte

auch Klarheit, wieviel am rechten Rand der Inschrift verloren ist. Man weiß jetzt, daß dort

etwa 17 Buchstaben fehlen. Die bisherige Ergänzung von 859a ging also von einer viel zu

breiten Lücke aus. So fehlt z.B. für ka‹ Sebast«i in der dritten Zeile der Platz, wobei

gerade diese Ergänzung auch schon von einem andern Ausgangspunkt her fraglich geworden

war (s.o.).

Ich schlage jetzt folgende Fassung der Ehreninschrift vor:

Ga›on ÉIoÊlion Ka¤sarow épele[Êyeron   ` ` ` ` `  ` ` . , pr«-]
ton t«n ÑRvma¤vn, kayier≈san[ta dh(nãria)--xy --]
t∞i sunÒdvi efiw tØn §pitelesy[e›san t∞i ÑR≈mhi ka‹]
t∞i ye«i yus¤an §p‹ t∞w flerçw •s[t¤aw t∞w pÒlevw to›w]
katÉ §niautÚn ÉEfesÆoiw.

"Gaius Iulius Caesars Freigelassenen [- - -, den er]sten unter den Römern, der [xy

Dr(achmen)] dem Verein für das Opfer stiftete, [das der Roma und] der Göttin am heiligen

He[rd der Stadt] alljährlich an den Epheseia dargebracht wird."

Ein Caesaris libertus vermachte seine Stiftung dem conventus civium Romanorum. Es war

der einflußreiche Verein der Römer, die sich in Ephesos niedergelassen hatten.8 Der

Freigelassene nahm eine besondere Rolle in diesem Verein ein, da anscheinend ein lobendes

6 J. und L. Robert (Bull. épigr.1981, 456) hatten hier §p‹ t∞w flerçw §[kklhs¤aw vorgeschlagen.
7 Vgl. W. Alzinger, ÖJh 50, 1972-5, 229ff.
8  Im Jahre 29 vor Chr. hatte Octavian dem Convent der civium Romanorum von Ephesos gestattet, einen
Tempel des divus Iulius und der dea Roma zu errichten (Dio Cassius 51, 20, 6). Der naheliegende Gedanke in
der dritten Zeile von 859a ye«i ÉIoul¤vi ka‹ yeò ÑR≈mhi zu ergänzen scheitert am verfügbaren Raum.
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Epitheton in der Lücke der ersten Zeile stand; ob dabei pr«]ton t«n ÑRvma¤vn das Richtige

trifft, bleibe dahingestellt.

Wenn man pr«]ton in der ersten Zeile ergänzt, bliebe genügend Platz um den Namen

NikÆforon aus IvE 859 zu übernehmen. In diesem Falle wären die Personen von 859 und

859a identisch, und der einstige 'Caesaris libertus' (859a) hätte sich nach dem Jahre 27 als

'Augusti libertus' tituliert.

Zwei Gründe sprechen dafür die Ehreninschrift 859a  in den Zeitraum vor das Jahr 27 vor

Chr.zu setzen. Zum einen hätte sich der Stifter nach dem Jahr 27 wohl als einen 'Augusti

libertus' bezeichnet; zum andern wäre das Opfer nach dem Jahr 27 an Roma, Augustus und

Artemis gegangen; doch ließ sich diese Trinität in Zeile 3 gerade nicht ergänzen (s.o.).

Damit gewinnt der Text IvE 859a für die Archäologen an Interesse. Die Inschrift bezeugt

einen Hestiasaal am Staatsmarkt, der anscheinend bereits in der ersten Hälfte des 1.

Jhd.v.Chr. bestand. Bisher ging man davon aus, der Hestiasaal am Staatsmarkt sei erst in

den Jahren unmittelbar um Christi Geburt entstanden.9

Über die herausragende Rolle der Caesaris liberti der Triumvirats- und frühen Prinzipatszeit

handelt anschließend W. Eck.

Köln H. Engelmann.

9 Vgl. Alzinger, l.c. 247 - 8.


